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Nach Einberufung unserer ordentlichen Hauptversammlung 
für Donnerstag, den 19. Mai 2016, in Frankfurt am Main 
(VeröffentlichungimBundesanzeigervom31.März2016)hat
Herr Rechtsanwalt Dr. Oliver Krauß, TRICONRechtsanwälte
Steuerberater,München,inVollmachtfürFrauMaritaLampatz,
Gelsenkirchen,gemäß§§122Abs.2,124Abs.1AktGdieEr
gänzungderTagesordnungderHauptversammlungumvier
weitereGegenständeunddieunverzüglicheBekanntmachung
dieserErgänzungverlangt.

Die Tagesordnung wird deshalb um folgende Punkte erweitert:

11. Sonderprüfung Jahres abschlüsse 

BeschlussfassungüberdieBestellungeinesSonderprüfers
zurPrüfungderFrage,obMitgliederdesVorstandsund/oder
desAufsichtsratsderDeutscheBankAG im Zusammenhang 
mitderBildungvonRückstellungenfürungewisseVerbind
lichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden 
GeschäftensowieHaftungsverhältnissen(sog.Eventual
verbindlichkeiten)indenjeweiligenJahresabschlüssender
DeutscheBankAGfürdieGeschäftsjahre2011bis2015
betreffenddieRisikenausRechtsstreitigkeiten,Aufsichts
themenund/oderbehördlichenPrüfungenimZusammen
hangmitdenuntenaufgeführtenGeschäftsvorfällenihre
rechtlichenPflichtenverletzthaben,weildieRückstellungen
sowiedieHaftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten
miteinemzuniedrigenWertangesetztwurden,alsnachden
Bestimmungender§249Abs.1HGB,§251HGBsowie§253
HGBfürdenJahresabschlusszulässig,unddadurchder
GesellschafteinenSchadenzugefügthaben.

NamentlichistinBezugaufdienachfolgendenGeschäfts
vorfälle

 – StrafvergleichszahlungeninZusammenhangmitder
ManipulationdesZinssatzesLibor
 – StrafvergleichszahlungeninZusammenhangmitder
ManipulationdesZinssatzesEuribor
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit dem Rückkauf von Hypothekenkrediten 
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhangmitderAusreichung,demErwerb,derVer
briefung und dem Verkauf von Hypothekenkrediten, von 
durchGrundpfandrechteaufWohnimmobilienbesicherten
Wertpapieren(ResidentialMortgageBackedSecurities–
RMBS),vondurchGrundpfandrechteaufGewerbeimmobi
lienbesichertenWertpapieren(CommercialMortgage
BackedSecurities–CMBS),imZusammenhangmitforde
rungsbesichertenSchuldverschreibungen(Collateralized
Debt Obligations – CDOs),AssetBackedSecurities(ABS)
und sonstigen Kreditderivaten

 –  Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den sog. 
OppenheimEschFonds
 –  Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den sog. 
KirchVerfahren
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit der Manipulation des Devisenhandels, 
insbesonderedurchdenEinsatzvonspeziellerSoftware
aufderhauseigenenHandelsplattform„Autobahn“
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhangmitdenGeldwäschevorwürfeninRussland
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit Verstößen gegen politische Sanktionen, 
insbesonderegegendieRusslandSanktionen,welche
die USA und die EUinderUkraineKriseverhängthaben
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit dem sog. CO2Skandal
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit der Manipulation des Marktindexes für 
sogenannteSwapGeschäfte(Isdafix)
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit der Manipulation des Edelmetallhandels
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit dem Verstoß gegen steuerrechtliche 
Vorschriften,z.B.derAnsprüchedesUSBundesstaates
VirginiawegenBetrugsundVerstoßesgegendenVirginia
FraudAgainstTaxpayersAct

zuprüfen,obdieindenJahresabschlüssenzum31.Dezem
ber2011,zum31.Dezember2012,zum31.Dezember2013,
zum31.Dezember2014und/oderzum31.Dezember2015
gebildetenRückstellungenundHaftungsverhältnisse/Even
tualverbindlichkeiten das erforderliche vorgegebene Maß 
unterBerücksichtigungallerzumZeitpunktderAufstellung
desjeweiligenJahresabschlussesbekanntenundinden
MediengenanntenProzessundaufsichtsbehördlichenRisi
kenunterschreiten.Hierbeiistinsbesonderezuprüfen,ob

 – angemesseneAnsatzkriterienundBewertungsgrundlagen
aufRückstellungen,Haftungsverhältnisse/Eventualverbind
lichkeiten und Eventualforderungen angewendet wurden,
 – dieBewertungvonRückstellungensowieHaftungsverhält
nisse/EventualverbindlichkeiteninBezugaufdievorge
nanntenGeschäftsvorfälledemBetragentspricht,umdie
VerpflichtungenamBilanzstichtagzuerfüllenund
 – ausreichendeInformationenimAnhangderAbschlüsse
offengelegtwurden,umesdenAdressatenzuermöglichen,
derenArt,Zusammensetzung,Charakter,Veränderungen,
zeitlichenAnfall,HöhesowieEinschätzungdesRisikosder
Inanspruchnahmezuverstehen.
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SoweitdieAnzahlderFälleineinemdervorgenanntenbe
kanntenProzessundaufsichtsbehördlichenRisikendas
 vertretbare Maß der Prüfung übersteigt, kann sich die Son
derprüfungaufdiegrößtenEinzelfällebzw.Fallgruppen
beschränken.DabeisollsichderUmfangderPrüfungaufdie
größtenEinzelfällebzw.FallgruppenbiszueinerAbdeckung
inHöhevon80%derfüralleProzessundaufsichtsbehörd
lichenRisikenzurückgestelltenBeträgebeschränken.

Es wird vorgeschlagen, als Sonderprüfer 

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr. Marian Ellerich
c/oPKFFasseltSchlagePartnerschaftmbB
Schifferstr.210,
47059Duisburg

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferDr.Marian
EllerichdasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnDiplomVolkswirt,Wirtschaftsprüfer,Steuerberater
Markus Morfeld
c/oRoeverBroennerSusatMazarsGmbH&Co.KG, 
WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungs
gesellschaft
Rankestraße 21, 
10789Berlin

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferMarkus
MorfelddasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr.WolfgangRuss
c/oEbnerStolzMönningBachem
WirtschaftsprüferSteuerberaterRechtsanwälte
PartnerschaftmbB
Kronenstraße30,
70174Stuttgart

zubestellen.

DerSonderprüferkanndieUnterstützungvonfachlichquali
fiziertenPersonen,insbesonderevonPersonenmitKennt
nisseninderBuchführung,imRechnungswesen,imAktien
undSteuerrecht,und/odervonPersonenmitKenntnissen
in derBranchederGesellschaftheranziehen.

Begründung:

1. Jahresabschluss

MitRückstellungensollenzukünftigeAusgaben,derenEnt
stehungbereitsausgelöstwordenist,bilanziellvorgezogen
undindemGeschäftsjahrberücksichtigtwerden,indem

die jeweiligeUrsachegesetztwordenist.SiesindAusfluss
desVorsichtsprinzipsalselementaremGrundsatzordnungs
mäßigerBuchführung.DieHöhederRückstellunghatder
bestmöglichenSchätzungdesBetragszuentsprechen,der
notwendigwäre,umdieVerpflichtungamBilanzstichtag
zu begleichen.BeiderBestimmungsinddieRisikenund
UnsicherheiteninBezugaufdieHöhe,dasBestehenoder
die EntstehungderVerpflichtungzuberücksichtigen.Unter
Haftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeitenwerden
verschiedeneFormenvonVerpflichtungenmitsubsidiärem
Charakter,dienochnichtalsVerbindlichkeitenbzw.Rück
stellungen ausgewiesen werden dürfen, verstanden. Diese 
sindgleichfallsmiteinemnachvollziehbarenzuschätzenden
Betraganzusetzen,derdiemöglichekünftigeInanspruch
nahmeinvollemUmfangzeigt.

Gemäß§249Abs.1HGB sind im Jahresabschluss Rückstel
lungen für ungewisse Verbindlichkeiten und für drohende 
VerlusteausschwebendenGeschäftenzubilden.DieBewer
tungvonRückstellungenhatnach§253Abs.1S.2HGB in 
HöhedesnachvernünftigerkaufmännischerBeurteilung
notwendigenErfüllungsbetragszuerfolgen.DieRückstel
lungsbildungmussdentatsächlichen(objektiven)wirtschaft
lichenVerhältnissenRechnungtragen.Dievernünftigekauf
männischeBeurteilungschließtdenGrundsatzderVorsicht
(§252Abs.1Nr.4HGB)mitein.Nach§285Nr.12HGB sind 
sonstige Rückstellungen insbesondere hinsichtlich Zusam
mensetzungundHöhe,wesentlicheVeränderungen,Art,
CharaktersowiezeitlichenAnfallzuerläuternundentspre
chendnach§285Nr.27HGBfürHaftungsverhältnissedie
GründederEinschätzungdesRisikosderInanspruchnahme
anzugeben.

DerJahresabschlusseinerGesellschaftkannseinengesetz
lichenZweck,derInformationsfunktionderAbschluss
adressaten als auch insbesondere der Ermittlung des unbe
denklichausschüttungsfähigenGewinnesnurdannerfüllen,
wenndieRichtigkeitderinihmenthaltenenZahlengewähr
leistet ist. Zu prüfen ist, ob die handelsrechtlichen Vorschrif
tenzurAufstellungdesJahresabschlussesimHinblickauf
dieRückstellungensowieHaftungsverhältnissefürbeste
hendeProzessrisikenund/oderbehördlichenAuflagenund
Strafzahlungeneingehaltenwordensind.Trifftdiesnicht
zu, fehltdieBasisfürdieErreichungderJahresabschluss
zwecke.FolgeinhaltlicherVerstößeistdiemöglicheNichtig
keitdesJahresabschlusseswegenÜberbewertunggemäß
§256Abs.5S.1Nr.1AktGunddamitzusammenhängendein
schwererfinanziellerSchadenderDeutschenBank.

DerBegriffderÜberbewertungistdefiniertin§256Abs.5
S.2AktG.ÜberbewertetsinddanachAktivposten,wennsie
miteinemhöherenWert,Passivposten,wennsiemiteinem
niedrigerenBetragalsnach§§253bis256HGBzulässigist,
angesetztsind.EntsprechendliegteineÜberbewertungvor,
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soweitgesetzlichgeboteneRückstellungennichtodernicht
vollständigvorgenommenwordensind.DemVollständig
keitsgebotaus§246Abs.1HGBfolgend,müssensämtliche
VermögensgegenständeundSchuldenausgewiesenwerden.
§248HGBregeltdazuBilanzierungsverbote,§249HGBAnsatz
pflichtenundAnsatzverbotefürRückstellungen,§250HGB 
fürRechnungsabgrenzungsposten.§251HGB regelt schließ
lichdieBehandlungnichtalsVerbindlichkeitenzubilanzie
renderHaftungsverhältnisse.AuchdieAnsatzvorschriften
dienenüberwiegenddemGläubigerschutz,dasieregeln,
inwieweitVermögensgegenständeaktiviertbzw.Schulden
passiviertwerdenmüssen,dürfenodernichtbilanzieller
fasst werden dürfen. Durch diese Vorschriften wird damit 
wesentlichdasBilddesJahresabschlussesgeprägt.Folglich
sindRegelungenüberdenAnsatzvonVermögensoder
SchuldpostenalsUnterfallderBewertungsvorschriftenzu
verstehen.EinVerstoßgegendieseAnsatzvorschriftenführt
damitzurNichtigkeitgemäß§256Abs.5AktG.Nacha.A.
führteinsolcherVerstoßalsInhaltsfehlerzurNichtigkeit
gemäß§256Abs.1Nr.1AktG(vgl.zusammenfassendHüffer 
in:MünchKommAktG,3.Aufl.2011,§256Rn.58f;BGH NJW 
1983,42;LG Stuttgart AG1994,473,474).

2. Rechtsstreitigkeiten und behördliche Strafverfahren

InderNichtberücksichtigungbzw.derUnterdotierungder
RückstellungenoderHaftungsverhältnisse/Eventualverbind
lichkeitenfürProzessrisikenliegteinwesentlicherAnsatz
bzw.Bewertungsfehler,weildurchdieunterlassenenRück
stellungenbzw.AngabederHaftungsverhältnisse/Eventual
verbindlichkeiteneinebedeutsameVeränderungdesBildes
vonderVermögens,FinanzundErtragslageeinhergeht.

Die Risiken aus und im Zusammenhang mit Rechtsstreitig
keiten (USAVerfahrenetc.)und/oderdenverschiedenen
behördlichen Ermittlungsverfahren (Libor, Euribor, CO2Zer
tifikate,CumExVerfahrenetc.)belaufensichnachPresse
informationenauf–biszu–EUR 20 Mrd. Die Verurteilungs
wahrscheinlichkeitinBezugaufdieseVerfahrenistnicht
offengelegt,abernachallemwasmanlesenundhörenkann,
überwiegendwahrscheinlich.DieDeutscheBankhatdamit
womöglich entgegen anerkannter Rechnungslegungsgrund
sätzekeineausreichendenRückstellungenund/oderHaf
tungsverhältnisse/EventualverbindlichkeitenalsRisiko
vorsorge vorgesehen. So hat der CFO Marcus Schenck erst 
kürzlichanlässlichderBilanzpressekonferenzam28.Januar
2016sinngemäßfolgendeAussagegetätigt:

 – �Rückstellungen�werden�nur�in�dem�Umfang�gebildet,�als�die�
Kapitalquote�der�Deutschen�Bank�dies�erlaubt.

DieBedeutungderRückstellungenfürdieDeutscheBankhat
derVorstandsvorsitzendeCryanimRahmenderBilanzpresse
konferenzam28.Januar2016sinngemäßwiefolgtbetont:

 – �Die�Rückstellung�in�Höhe�von�EUR�1,2�Milliarden,�die�im�vier-
ten�Quartal�gebildet�wurde,�betraf�keine�neuen�Sachverhalte,�
die�sich�erst�im�vierten�Quartal�ergeben�hätten.�Sie�ist�im�
Wesentlichen�auf�eine�Neubewertung�bestehender�Rückstel-
lungen�zurückzuführen.
 – �Ursache�hierfür�ist,�dass�die�Deutsche�Bank�neue�Informatio-
nen�hatte,�insbesondere�in�Bezug�auf�die�US�Mortgages�und�
ein�neues�Gesetz�des�Department�of�Justice.
 – �Zudem�sind�in�ein�oder�zwei�Fällen�aus�Eventualverbind
lichkeiten,�die�deshalb�um�EUR�2,2�Milliarden�gesunken�sind,�
Rückstellungen�gebildet�worden.�Nach�Rücksprache�mit�
ihren�Rechtsanwälten,�hat�die�Deutsche�Bank�beschlossen,�
Vergleichsmöglichkeiten�zu�sondieren.�Deshalb�sind�nach�
den�Rechnungslegungsvorschriften�nunmehr�Rückstellun-
gen�auszuweisen�und�eine�Betrachtung�als�Eventualverbind-
lichkeiten�ist�nicht�mehr�möglich.
 – �Herr�Cryan�hat�hierzu�ausgeführt:�Es�gibt�einfach�Fälle,�wo�
es im�Interesse�der�Bank�ist,�das�jetzt�einfach�vom�Tisch�zu�
bekommen,�weil�man�auch�nicht�weiß,�wie�die�Gerichte�
reagieren.�Und�dann�ist�es�richtig�für�die�Bank,�zu�versuchen,�
sich�zu�vergleichen�und�wenn�ein�Vergleich�die�richtige�
Op�tion�wird�–�unserer�Vorstellung�nach�–�und�wir�auch�einen�
Betrag�im�Hinterkopf�haben,�dann�ist�das�als�Rückstellung�
auszuweisen.

VordemHintergrunddernachderAuffassungderOrgane
derDeutschenBankoffensichtlichbeliebigerscheinenden
VerpflichtungzurBildungvonRückstellungeninAbgrenzung
zumAusweisvonHaftungsverhältnissen/Eventualverbind
lichkeitenaberauchdesAnsatzesvonHaftungsverhältnis
sen/EventualverbindlichkeitenistdieÜberprüfungderRück
stellungsbildungalsauchdesAnsatzesvonHaftungsver
hältnissen/EventualverbindlichkeitenderletztenJahredurch
einenobjektivenSonderprüferdringendgeboten.

DieüberJahrevorgenommeneunzureichendeBerücksich
tigungderbestehendenRisikenbeiderBemessungderRück
stellungenbzw.Eventualverbindlichkeitenergibtsichauch
ausdenAngabenderDeutschenBankimRahmenderHaupt
versammlung2013.Sohatsie–mehrfach–aufFragenzu
den Gesamtrisiken ausgeführt:

Krause:�Wir�erfassen�nicht�die�Summe�alle�bezifferten�Klage-
forderungen�aus�den�Gründen,�die�wir�heute�schon�ausgeführt�
haben.�Auch�da�wiederhole�ich�mich�und�kann�es�auch�noch�
mal�wiederholen:�Wir�erfassen�diese�Zahl�nicht,�weil�sie�keine�
aussagekräftige�Information�über�die�Risiken�der�Bank�gibt.

WiesolleineordnungsgemäßeRückstellungsbildungvorge
nommenwerden,ohnedasshierbeialsAusgangspunktauf
die konkrete Höhe der geltend gemachten „bezifferten“ For
derungenabgestelltwird.Alleindurchdiesendogmatischen
FehlerimAusgangspunktwirdbelegt,dassdieRückstellungs
bildungderDeutschenBankfürGerichtsverfahrenundbe
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hördlicheErmittlungsverfahrennichtdemordnungsgemäßen
Standardentspricht.EntsprechendesgiltfürdenAnsatzund
dieBemessungvonEventualverbindlichkeiten.

NachdenAngabenderDSWDeutscheSchutzvereinigungfür
Wertpapierbesitze.V.zumJahresundKonzernabschluss
zum31.Dezember2014bestandengegenüberderDeutschen
BankRückkaufsforderungenvonHypothekenkreditenzum
31.Dezember2014inHöhevon4,8MilliardenUSDollar,für
welchedieDeutscheBankRückstellungenlediglichinHöhe
von813MillionenUSDollarbilanzierthatte.Nacheigenen
AngabenwurdenindenJahren2011bis2013keinesolchen
Haftungsansprüchebilanziert,obwohldieAnsprüchezu
 diesem Zeitpunkt bereits geltend gemacht worden waren. 
InsgesamthatdieDeutscheBankbiszum31.Dezember2014
RückkäufefürKreditemiteinemursprünglichenKreditbetrag
inHöhevon5,3MilliardenUSDollargetätigt,Vereinbarungen
übereinenVerzichterzieltoderAnsprücheaufandereWeise
beigelegt,wodurchdieDeutscheBanknacheigenenAn
gabenvonmöglichenAnsprüchen,dieausdenKreditverkäu
fenresultierenkönnten,inHöhevonca.72,9MilliardenUS
Dollar freigestellt wurde. Die gebildeten Rückstellungen in 
Höhevon813MillionenUSDollarreichtenhierfürersichtlich
nichtaus.WeitereRückkaufsforderungenvonHypotheken
krediteninBezugaufdieverkauftenHypothekenkreditesind
überwiegend wahrscheinlich.

IndenletztenJahrenwurdeeineVielzahlvonstrafundauf
sichtsbehördlichenErmittlungengegendieDeutscheBank
geführtmitderFolgevonexorbitantenZahlungsverpflichtun
gen.EsbestehenerheblicheZweifel,obdieDeutscheBank
die bestehenden Risiken stets in Übereinstimmung mit dem 
geltendenRechtindenJahresund/oderKonzernabschlüssen
derJahre2011bis2015abgebildethat.DieSonderprüfung
ist erforderlich, um die verschiedenen Themenkomplexe im 
InteressederDeutschenBankundderAktionäreaufzuklären
undweitereVermögensschädenggf.abzuwenden.

DieErgebnissederSonderprüfungsollenineinemschrift
lichenPrüfungsberichtzusammengefasstwerden.DerVor
standderDeutschenBanksolldenschriftlichenSonder
prüfungsbericht ab Einberufung der ordentlichen Hauptver
sammlung2017denAktionärenderDeutschenBankaufder
InternetseitederDeutschenBankzugänglichmachen.In
demschriftlichenPrüfberichtsollderSonderprüfererklären,
obdievonihmerbetenenAuskünfteerteiltunddievonihm
anforderten Unterlagen vorgelegt wurden und ob er bei der 
Arbeitbehindertwurde.

12. SonderprüfungSchadensersatzansprüche
gegen VorstandundAufsichtsrat

BeschlussfassungüberdieBestellungeinesSonderprüfers
gem.§142Abs.1AktGzurPrüfungderFrage,obMitglieder

desVorstandsund/oderAufsichtsratsderDeutscheBankAG 
im Zusammenhang mit behördlichen Prüfungen und Rechts
streitigkeitenindenJahren2011,2012,2013,2014und/oder
2015ihrerechtlichenPflichtenimZusammenhangmitden
untenaufgeführtenGeschäftsvorfälleverletztundderGesell
schafteinenSchadenzugefügthaben.

NamentlichistinBezugaufdienachfolgendenGeschäfts
vorfälle

 – ManipulationdesZinssatzesLibor
 – ManipulationdesZinssatzesEuribor
 –  Rückkauf von Hypothekenkrediten 
 – Ausreichung,Erwerb,VerbriefungundVerkaufvonHypo
thekenkrediten,vondurchGrundpfandrechteaufWohn
immobilienbesichertenWertpapieren(ResidentialMort
gageBackedSecurities–RMBS),vondurchGrundpfand
rechteaufGewerbeimmobilienbesichertenWertpapieren
(CommercialMortgageBackedSecurities–CMBS),imZu
sammenhang mit forderungsbesicherten Schuldverschrei
bungen(CollateralizedDebtObligations–CDOs),Asset
BackedSecurities(ABS)undsonstigenKreditderivaten
 – OppenheimEschFonds
 – sog.KirchVerfahren
 –  Manipulation des Devisenhandels, insbesondere durch 
den EinsatzvonspeziellerSoftwareaufderhauseigenen
Handelsplattform„Autobahn“
 – GeldwäschevorwürfeinRussland
 –  Verstöße gegen politische Sanktionen, insbesondere 
gegendieRusslandSanktionen,welchedieUSA und die 
EUinderUkraineKriseverhängthaben
 –  CO2Skandal
 – ManipulationdesMarktindexesfürsogenannteSwap
Geschäfte(Isdafix)
 –  Manipulation des Edelmetallhandels
 – VerstoßgegensteuerrechtlicheVorschriften,z.B.derAn
sprüche des USBundesstaatesVirginiawegenBetrugsund
VerstoßesgegendenVirginiaFraudAgainstTaxpayersAct

zuprüfen,

 – obvonBehördenverhängteStrafendeshalbhöherausfielen,
weilaktuelleund/oderehemaligeMitgliederdesVorstands
und/oderdesAufsichtsratesderDeutscheBankAGdieEr
mittlungenbehinderten,indieIrreführtenund/odernicht
ausreichendmitdenBehördenkooperierten;
 – obdieaktuellenund/oderehemaligenMitgliederdesVor
standsund/oderdesAufsichtsratesihrenKontrollpflichten
ordnungsgemäßnachgekommensind;
 – obdieaktuellenund/oderehemaligenMitgliederdesVor
standsund/oderdesAufsichtsrateseineArbeitsorganisa
tionundeinArbeitsumfeldschafftenodernichtbeseitig
ten, dass es den handelnden Personen erlaubte, u. a. Refe
renzzinssätzezumanipulieren;
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 – seitwanndieaktuellenund/oderehemaligenMitglieder
desVorstandsund/oderdesAufsichtsrateswusstenoder
wissenmussten,dassjedenfallsdieMöglichkeitderVer
letzungwesentlicherVerhaltenspflichtendurchMitarbeiter
desDeutscheBankKonzerns,insbesondereimZusammen
hangmitderManipulationu.a.vonReferenzzinssätze
bestand;
 – welcheMaßnahmendieaktuellenund/oderehemaligen
MitgliederdesVorstandsund/oderdesAufsichtsrates
unternommen haben, um interne und externe Hinweise 
auf einederVerletzungwesentlicherVerhaltenspflichten
durchMitarbeiterdesDeutscheBankKonzerns,insbeson
dereimZusammenhangmitderMöglichkeiteinerMani
pulationu.a.vonReferenzzinssätzezuüberprüfen;
 –  welches Reporting und Risikomanagementsystem einge
richtet war und wie sichergestellt war, dass diese beachtet 
wurden,umeineVerletzungwesentlicherVerhaltenspflich
tendurchMitarbeiterdesDeutscheBankKonzerns,insbe
sondere im Zusammenhang mit der Manipulation u. a. von 
Referenzzinssätzenzuverhindern;und
 – obdieaktuellenund/oderehemaligenMitgliederdesVor
standsund/oderdesAufsichtsratesdafürverantwortlich
sind,dassbeiinternenUntersuchungenvonVerletzungen
wesentlicherVerhaltenspflichtendurchMitarbeiterdes
DeutscheBankKonzerns,insbesondereimZusammen
hangmitderManipulationu.a.vonReferenzzinssätzen,
nichtsämtlicheErkenntnisquellenbenutztwurden.

Es wird vorgeschlagen, als Sonderprüfer 

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr.WolfgangRuss
c/oEbnerStolzMönningBachem
WirtschaftsprüferSteuerberaterRechtsanwälte
PartnerschaftmbB
Kronenstraße30,
70174Stuttgart

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferDr.Wolfgang
RussdasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnDiplomVolkswirt,Wirtschaftsprüfer,Steuerberater
Markus Morfeld
c/oRoeverBroennerSusatMazarsGmbH&Co.KG, 
WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungs
gesellschaft
Rankestraße 21, 
10789Berlin

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferMarkus
MorfelddasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr. Marian Ellerich
c/oPKFFasseltSchlagePartnerschaftmbB
Schifferstr.210,
47059Duisburg

zubestellen.

DerSonderprüferkanndieUnterstützungvonfachlichquali
fiziertenPersonen,insbesonderevonPersonenmitKenntnis
seninderBuchführung,imRechnungswesen,imAktien
undSteuerrecht,und/odervonPersonenmitKenntnissenin
derBranchederGesellschaftheranziehen.

DieErgebnissederSonderprüfungsollenineinemschrift
lichenPrüfungsberichtzusammengefasstwerden.DerVor
standderDeutscheBankAG soll den schriftlichen Sonder
prüfungsbericht ab Einberufung der ordentlichen Hauptver
sammlung2017denAktionärenderDeutscheBankAG auf 
derInternetseitederDeutscheBankAGzugänglichmachen.
In dem schriftlichen Prüfbericht sollen die Sonderprüfer 
erklären,obdievonihnenerbetenenAuskünfteerteiltund
die von ihnen anforderten Unterlagen vorgelegt wurden 
und obsiebeiderArbeitbehindertwurden.

Begründung:

DieDeutscheBankundderenOrganmitgliederwarenin
den Jahre2011bis2015Gegenstandzahlreicherstrafund
aufsichtsrechtlicher Ermittlungen.

DieDeutscheBankmussteindenJahren2011bis2015
erheblicheStrafzahlungen,insbesondereandieFinancial
ConductAuthority(FCA),andieUnitedStatesSecurities
and ExchangeCommission(SEC),andieBundesanstaltfür
Finanzdienstleistungsaufsicht(BaFin)und/oderimZuge
staatsanwaltlicher Ermittlungen leisten.

So hat die FCAihreStrafegegendieDeutscheBankwe
gen mangelnderKooperationbeiderAufklärungum
GBP 100,8Mio.aufinsgesamtGBP226,8Mio.erhöht.Als
Grundlage diente ihr Regel 11 ihrer Vorschriften. Diese 
mahnt einen„offenen�und�kooperativen�Umgang�mit�dem�
Regulator“an.AufderJahrespressekonferenzderDeutschen
Bankam28.Januar2016hatHerrCryanimZusammenhang
mit der Final Notice mit der FCAbestätigt,dasseinederdort
genanntenPersonenimAufsichtsratderGesellschaftsitzt.
AusdiesemGrundhatderVorstandnachPresseveröffent
lichung angeblich auch eine interne Untersuchung der Vor
gängeangestoßen.AuchdieUSBehördenhabenihreLibor
StrafengegendieDeutscheBankwegenmangelnderKo
operationdurchdieMitarbeiterdesDeutscheBankKonzerns
erhöht.AndieUSAmusstedieBankinsgesamtUSD2,5Mil
liardenDollarzahlen.
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Die Überprüfung des Verhaltens der Mitglieder von Vorstand 
undAufsichtsratimZusammenhangmitderBehinderung
vonbehördlichenUntersuchungen,dieindenletztenJahren
zueinersignifikantenErhöhungderStrafzahlungengeführt
haben,istdeshalbzwingenderforderlich.Nacheigenen
AngabensollinsbesonderedieVerantwortlichkeitdesAuf
sichtsratsvorsitzendenDr.PaulAchleitner„intern“ untersucht 
werden. Vergleichbare „interne“Untersuchungenderletzten
JahrehabenaberzukeinenErgebnissengeführtundwurden
denAktionärenauchnichttransparentgemacht.

DasVerhaltenderVerwaltungderDeutschenBankerweckt
denEindruck,dassGewinneumjedenPreiserzieltwerden
sollten.DieRechnunghierfürzahlendieAktionäre.

FernerwardieDeutscheBankindiesenJahreninzahlreichen
ZivilklagenBeklagte.SohatdieDeutscheBankseit2012
rd. EUR12,7Mrd.fürRechtstreitigkeitenbzw.derenErledi
gung ausgeben müssen. 

ZudenweiterenEinzelheitenderzuprüfendenGeschäfts
vorfälleverweisenwiraufdieBegründungzuTagesordnungs
punkt „Sonderprüfung�Jahresabschlüsse“.

13. SonderprüfungDeutschePostbankAG

BeratungundBeschlussfassungüberdieBestellungeines
Sonderprüfersgem.§142Abs.1AktGzurPrüfungderFrage,
obdieMitgliederdesVorstandsund/oderdesAufsichtsrats
derDeutscheBankAG im Zusammenhang mit dem Erwerb 
vonAktienanderDeutschePostbankAG,demAbschluss
einesBeherrschungsundGewinnabführungsvertragesam
30.März2012und/oderimRahmendesam30.Dezember
2015vollzogenenSqueezeoutihrerechtlichenPflichtenver
letztundderGesellschafteinenSchadenzugefügthaben.

ZuprüfensindimEinzelnendiefolgendenGeschäftsvorfälle
sowieThemenundFragenkomplexe:

 – ObdieDeutscheBankvordemjeweiligenErwerbderAktien
an der Deutsche Postbank AGeineordnungsgemäßeLegal,
Financial und Commercial Due Diligence durchgeführt hat,
 –  ob der Erwerb der Deutsche Postbank AGAktiendurchdie
DeutscheBankausschließlichwirtschaftlichmotiviert
waren oder ob Interessen Dritter durch die Übernahme 
wahrgenommenwurdenundfallsja,obdieDeutscheBank
eine angemessene Gegenleistung hierfür erhalten hat,
 – obdemjeweiligenErwerbvonDeutschePostbankAG
AktiendurchdieDeutscheBankinterneoderexterne
BewertungenderDeutschePostbankAGzugrundelagen
undobdiesenBewertungeneinvollständigesInforma
tionsundDatenmaterialzugrundelag,

 – obdieGründeundRisiken,diezudenAbschreibungenauf
denWertderDeutschePostbankAGAktiengeführthaben,
dendamaligenund/oderaktuellenVorstandsmitgliedern
und/oderAufsichtsratsmitgliedernderDeutschenBank
bei AbschlussderUrsprungsvereinbarungbereitsbekannt
waren oder bekannt sein mussten,
 –  ob es vor dem Hintergrund der Kapitalsituation der Deut
sche Postbank AG im September 2008 (ggf. auch wegen 
AnordnungenderBankenaufsicht)nichtbereitsoffensicht
lich war, dass es bei der Deutsche Postbank AG noch 2008 
zueinerKapitalerhöhungkommenmusste,weildieDeut
sche Postbank AGinjedemFalleineKapitalerhöhung
brauchte,umihreBanklizenzzusichern,
 –  ob die Deutsche Post AGunddieDeutscheBankdieTrans
aktion der Übernahme der Deutsche Postbank AGAktien
absichtlich so gestaltet haben, um einen Kontrollerwerb 
durchdieDeutscheBankzumZeitpunktderUrsprungs
vereinbarung,PutOption,CallOptionoderZwangs
umtauschanleihezuverschleiernund/odereinöffentliches
PflichtangebotderDeutschenBankzudiesemZeitpunkten
zu„verhindern“,umderDeutschenBankzuermöglichenzu
einem ihr genehmen Zeitpunkt ein freiwilliges Übernahme
angebotgegenüberdenPostbankAktionärenabzugeben,
umhierdurchdieKontrolleüberdiePostbankzuerlangen,
 –  ob die ehemaligen und aktuellen Mitglieder des Vorstands 
unddesAufsichtsratesderDeutschenBankdasFürund
WiderdesAbschlussesdesBeherrschungsundGewinn
abführungsvertrages mit der Deutsche Postbank AG vom 
30.März2012aufBasiseinervollständigenInformations
grundlageabgewogenhabenunddieserdenaktienrecht
lichenAnforderungengenügteund
 – obdieMitgliederdesVorstandsunddesAufsichtsratesder
DeutschenBankdasFürundWiderdesbeschlossenen
SqueezeoutderMinderheitsaktionärederDeutschePost
bank AGaufBasiseinervollständigenInformationsgrund
lageabgewogen,dieAktionärebeiVorbereitungund
DurchführungdesSqueezoutvollständigundrichtiginfor
mierthabenunddieandieAktionäreimRahmendes
SpruchverfahrenszuzahlendeAbfindungbetriebswirt
schaftlichausSichtderDeutschenBankangemessenist.

Es wird vorgeschlagen, als Sonderprüfer 

HerrnDiplomVolkswirt,Wirtschaftsprüfer,Steuerberater
Markus Morfeld
c/oRoeverBroennerSusatMazarsGmbH&Co.KG, 
WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungs
gesellschaft
Rankestraße 21, 
10789Berlin

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferMarkus
MorfelddasAmtnichtannehmenkannoderwill:
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HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr.WolfgangRuss
c/oEbnerStolzMönningBachem
WirtschaftsprüferSteuerberaterRechtsanwälte
PartnerschaftmbB
Kronenstraße30,
70174Stuttgart

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferDr.Wolfgang
RussdasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr. Marian Ellerich
c/oPKFFasseltSchlagePartnerschaftmbB
Schifferstr.210,
47059Duisburg

zubestellen.

DerSonderprüferkanndieUnterstützungvonfachlichquali
fiziertenPersonen,insbesonderevonPersonenmitKennt
nisseninderBuchführung,imRechnungswesen,imAktien
undSteuerrecht,und/odervonPersonenmitKenntnissen
in derBranchederGesellschaftheranziehen.

DieErgebnissederSonderprüfungsollenineinemschrift
lichenPrüfungsberichtzusammengefasstwerden.DerVor
standderDeutscheBankAG soll den schriftlichen Sonder
prüfungsbericht ab Einberufung der ordentlichen Hauptver
sammlung2017denAktionärenderDeutscheBankAG auf 
derInternetseitederDeutscheBankAGzugänglichmachen.
In dem schriftlichen Prüfbericht sollen die Sonderprüfer 
erklären,obdievonihnenerbetenenAuskünfteerteiltund
die von ihnen anforderten Unterlagen vorgelegt wurden 
und obsiebeiderArbeitbehindertwurden.

Begründung:

DieDeutscheBankhatübermehrereTransaktionsschritte,
namentlich

 –  Ursprungsvereinbarung vom 12. September 2008 
(„Ursprungsvereinbarung“),
 –  Kapitalerhöhung bei der Postbank im November 2008,
 – PostponementandClarificationAgreementvom
22.Dezember2008,
 – Verpfändungsverträgevom30.Dezember2008,
 – ZahlungeinesBetragsinHöhevon3,1Mrd.EUR am 
02. Januar 2009,
 – Änderungsvereinbarungvom14.Januar2009mitder
darausfolgendenTransaktionsstrukturmitAktientausch,
ZwangsumtauschanleiheundPut/CallOptionen,
 – Verpfändungsverträgevom25.Februar2009

 – freiwilligesöffentlichesÜbernahmeangebotvom07.Okto
ber 2010 sowie
 – einenam30.Dezember2015vollzogenenSqueezeoutder
MinderheitsaktionärederDeutschePostbankAGAktionäre

100 % der Deutsche Postbank AG erworben. 

DieDeutscheBankaufdievonihrerworbenenDeutsche
Postbank AGAktienAbschreibungeninerheblicherHöhe
vorgenommenundweitereAbschreibungeninerheblichem
Umfang drohen.

1. TransaktionsstrukturErwerbderDeutschePostbank AG

DieDeutscheBankhattemitPräsentationvom12.September
2008folgendenInhaltderUrsprungsvereinbarungveröffent
licht.

 –  Mit Vertrag vom 12. September 2008 hatte sich die 
DeutscheBankzurÜbernahmevon29,75%derAnteilean
der Deutsche Postbank AG für einen Gesamtkaufpreis von 
EUR2,79Mrd.(EUR57,25/PostbankAktie)verpflichtet.
 – DieserAnteilanderPostbankkonntesichdurcheineCall
OptionderDeutschenBankum18%auf47,75%(Kaufpreis:
EUR 1,62 Mrd. = EUR55/PostbankAktie)oderdurcheine
Put Option der Deutsche Post AGum20,25%+1Aktie
auf maximal50%+1Aktie(Kaufpreis:EUR1,42Mrd.=
EUR 42,80/PostbankAktie)erhöhen.DieOptionenwaren
zuunterschiedlichenZeitenundzuunterschiedlichenAus
übungspreisen ausübbar.
 –  Für den Fall einer Kapitalerhöhung der Deutsche Postbank 
AGhattensichdieDeutscheBankunddieDeutschePost
AGdaraufverständigt,dieseKapitalerhöhungunmittelbar
undmindestensprozentualzuihrengehaltenenBeteili
gungenzuzeichnen(Beklagte:29,75%;Post:20,25%+1
Aktie).
 – DieCall/PutOptionenderDeutschenBank/Deutsche
Post AGwarenauchfürdenFalleinerkünftigenKapital
erhöhung bei der Deutsche Postbank AG abgesichert. Der 
Ausübungspreissolltejeweilsangepasstwerdenaufeiner
volumengewichtetenBasisdurchBerücksichtigungdes
ursprünglichvereinbartenAusübungspreises(CallOption:
55,00EUR/Aktie;PutOption:42,80EUR/Aktie)imVerhält
niszumBezugspreisfürdieneuenAktien.

NachdemveröffentlichtenInhaltderVereinbarungsolltedie
DeutscheBankalsoineinemerstenSchrittlediglich29,25%
der Deutsche Postbank AGAktienzueinemKaufpreisvon
insgesamt2,79MilliardenEUR erwerben. 

DerdamaligeVorstandsvorsitzenderderDeutschenBank,
Dr.JosefM.AckermannerklärtezudieserTransaktion:„Die�
Deutsche�Bank�hat�sich�zu�attraktiven�Konditionen�an�einer�der�
führenden�Privatkundenbanken�in�Deutschland�beteiligt.�Dies�
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ist�eine�gute�Finanzinvestition,�stärkt�unser�eigenes�Privat
kundengeschäft�und�schafft�Wert�für�unsere�Aktionäre.�Gleich
zeitig�eröffnet�uns�die�Option,�die�Beteiligung�an�der�Postbank�
in�der�Zukunft�aufzustocken,�zusätzliche�langfristige�Wachs-
tumsmöglichkeiten.“

BereitssechsWochennachVertragsunterzeichnungwardie
Deutsche Postbank AGzurSicherungihrerFinanzausstat
tunggezwungen,eineKapitalerhöhungdurchzuführen.
Nach derAdhocMitteilungderDeutschePostbankAG vom 
27.Oktober2008hattedieseimdrittenQuartal2008ein
negativesKonzernergebnisvorSteuerninHöhevon
449 Mio. EURerwirtschaftet.DieKernkapitalquotenach
BaselIIsankimZeitraumvom30.Juni2008von6,3%zum
30.September2008auf5,5%.ZurStärkungderKapital
basis hattedeshalbderVorstandderDeutschePostbankAG 
mitZustimmungdesAufsichtsratsbeschlossen,nochim
viertenQuartal2008eineKapitalerhöhungdurchzuführen
und hierbei das von der Hauptversammlung 2006 beschlos
senegenehmigteKapitalmitBezugsrechtinHöhevon
54,8 Mio.Aktienvollauszuschöpfen.DerBezugspreisfür
die EmissionwurdeaufEUR18,25festgelegt.Gleichzei
tig gabdiePostbankbekannt,dass sichihreMehrheits
aktionärin,dieDeutschePostAG, unbedingt und unwider
ruflichverpflichtethatte,

 – dengemäßihrerBeteiligunginHöhevon50%+1Aktie
auf sieentfallendenAnteildieserEmissionzumBezugs
preis von EUR18,25zuzeichnensowie
 – sämtlicheAktienausderKapitalerhöhung,dienichtander
weitigplatziertwerdenkönnen,ebenfallszumBezugspreis
aufzunehmen.

Diesführtedazu,dassdieDeutschePostAGdiezwischen
dem13.unddem24.November2008durchgeführteKapital
erhöhungnahezuvollständigzeichnenmussteundaufdie
semWege54.471.431weitereDeutschePostbankAGAktien
(=99,3%derKapitalerhöhung)erwarb.

Damit hatte die Deutsche Post AGihreBeteiligungander
Deutsche Postbank AGvon50%+1AktieimZugederKapi
talerhöhungwesentlicherhöhtaufca.62,35%derDeutsche
Postbank AGAnteile.Dieswarerforderlich,umdenvon
der DeutschePostbankAGdringendbenötigtenLiquiditäts
zuflusssicherzustellen.

DieDeutscheBankhatdenAktionärenderDeutschePost
bank AGam07.Oktober2010einfreiwilligesöffentliches
ÜbernahmeangebotzumErwerbvonAktienderDeutsche
Postbank AGveröffentlicht(„Übernahmeangebot“).Das
ÜbernahmeangebotwaranalleAktionärederDeutsche
Postbank AGgerichtetundbeziehtsichaufdenErwerb
sämtlicherDeutschePostbankAGAktienzueinemErwerbs
preis von EUR25,00jePostbankAktie.DieserErwerbspreis

entsprichtnacheinerVeröffentlichungderDeutschenBank
vom 21. September 2010 der Feststellung des gewichteten 
durchschnittlicheninländischenBörsenkursesderDeutsche
Postbank AGAktiewährendderletztendreiMonatevorder
VeröffentlichungderÜbernahmeentscheidungdurchdie
BundesanstaltfürFinanzdienstleistungsaufsicht.Diesehat
fürdenStichtag11.September2010den3MonatsDurch
schnittskursmit25,00EURjeDeutschePostbankAGAktie
berechnet.

2. AbschreibungenaufdieDeutschePostbankAGBeteiligung

Die Deutsche Postbank AG,diederzeitnochmitknapp
EUR 4,5MilliardenindenBüchernderDeutschenBankste
hen soll, soll nach Pressemitteilungen, die sich auf mit der 
BankvertrautenPersonenberufen,weiteraufEUR2,8Mil
liarden abgeschrieben werden.

3. KlagengegendieDeutscheBankimZusammenhang
mit der ÜbernahmederDeutschePostbankAG

DieDeutscheBankwirdvonmehreren(ehemaligen)Aktio
närenderDeutschePostbankAG,diedasÜbernahme
angebot angenommen haben auf einen höheren Erwerbs
preisjeAktieverklagtbzw.inAnspruchgenommenmitder
Begründung,dieDeutscheBankhabebereitszueinem
früherenZeitpunkt(Ursprungsvereinbarung,PutOption,
CallOptionoderZwangsumtauschanleihe)Kontrollei.S.
des WpÜG über die Deutsche Postbank AG erworben. Die 
HöhederInanspruchnahmeistnichtveröffentlicht,dürfte
sichaberzwischenEUR50Mio.undEUR 100 Mio. bewegen.

4. BeherrschungsundGewinnabführungsvertrag

Die DBFinanzHoldingGmbH–eine100%igeTochtergesell
schaftderDeutschenBank–unddieDeutschePostbankAG 
habenam30.März2012einenBeherrschungsundGewinn
abführungsvertrag geschlossen. Die Hauptversammlung 
der DeutschePostbankAGhatam5.Juni2012demAb
schlussdesBeherrschungsundGewinnabführungsvertrag
zugestimmt.EineZustimmungderHauptversammlungder
DeutschenBankwurdehingegennichteingeholt.

5. SqueezeoutbeiderDeutschePostbankAG

Am27.April2015hatdieDeutscheBankdieDeutschePost
bank AGgebeten,einenSqueezeoutderMinderheitsaktionäre
gemäß§327aff.AktGvorzubereiten.Am07.Juli2015hatdie
DeutscheBankihrSqueezeoutVerlangengegenüberder
Deutsche Postbank AG,einschließlichderHöhederBarabfin
dung, die auf EUR35,05jePostbankAktiefestgelegtwurde,
konkretisiert.NachAbschlussdesFreigabeverfahrensam
OberlandesgerichtKölnwurdederSqueezeoutam 21.Dezem
ber2015indasHandelsregistereingetragen.BeiderAbwick
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lungam30.Dezember2015erwarbdieDeutscheBankAG 
dierestlichen3,2%derDeutschePostbankAGAktienfür
insgesamt EUR245Mio.undhältjetztdirektundindirekt
100 % der Deutsche Postbank AGAktien.

6. Zusammenfassung

DievorstehendenÜberlegungenzeigen,dasseineÜber
prüfungdesVerhaltensderMitgliedervonVorstandundAuf
sichtsrat im Zusammenhang mit dem Erwerb und der (avi
sierten)TrennungderDeutschePostbankAG erforderlich ist, 
diederDeutschenBankebenfallserheblicheRechtsrisiken
undVerlustedurchAbschreibungeneingebrachthaben,
obwohlVorstandundAufsichtsratstetsgebetsmühlenartig
betont haben, dass die Deutsche Postbank AG (in den Jahren 
2008bis2012)besondersgünstigerworbenwurde.Gleich
zeitigsollenderAbschlussdesBeherrschungsundGewinn
abführungsvertrages mit der Deutsche Postbank AG im Jahr 
2012undderimJahr2015beschlosseneundvollzogene
SqueezeoutderMinderheitsaktionärebeiderDeutsche
Postbank AG untersucht werden.

14. SonderprüfungKonzernabschlüsse

BeschlussfassungüberdieBestellungeinesSonderprüfers
zurPrüfungderFrage,obMitgliederdesVorstandsund/oder
desAufsichtsratsderDeutscheBankAG im Zusammenhang 
mitderBildungvonRückstellungenfürungewisseVerbind
lichkeiten und für drohende Verluste aus schwebenden 
GeschäftensowieHaftungsverhältnissen(sog.Eventualver
bindlichkeiten)indenjeweiligenKonzernabschlüssender
DeutscheBankAGfürdieGeschäftsjahre2011bis2015
betreffenddieRisikenausRechtsstreitigkeiten,Aufsichts
themenund/oderbehördlichePrüfungenimZusammen
hangmitdenuntenaufgeführtenGeschäftsvorfällenihre
rechtlichenPflichtenverletzthaben,weildieRückstellungen
sowiedieHaftungsverhältnisse/Eventualverbindlichkeiten
miteinemzuniedrigenWertangesetztwurden,alsnachden
BestimmungendesIAS37derinternationalenRechnungs
legungsstandards IFRSfürdenKonzernabschlusszulässig,
unddadurchderGesellschafteinenSchadenzugefügthaben.

NamentlichistinBezugaufdienachfolgendenGeschäfts
vorfälle

 – StrafvergleichszahlungeninZusammenhangmitder
ManipulationdesZinssatzesLibor
 – StrafvergleichszahlungeninZusammenhangmitder
ManipulationdesZinssatzesEuribor
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit dem Rückkauf von Hypothekenkrediten 
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhangmitderAusreichung,demErwerb,derVer
briefung und dem Verkauf von Hypothekenkrediten, von 

durchGrundpfandrechteaufWohnimmobilienbesicherten
Wertpapieren(ResidentialMortgageBackedSecurities–
RMBS),vondurchGrundpfandrechteaufGewerbeimmobi
lienbesichertenWertpapieren(CommercialMortgage
BackedSecurities–CMBS),imZusammenhangmitforde
rungsbesichertenSchuldverschreibungen(Collateralized
Debt Obligations – CDOs),AssetBackedSecurities(ABS)
und sonstigen Kreditderivaten
 –  Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den sog. 
OppenheimEschFonds
 –  Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit den sog. 
KirchVerfahren
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit der Manipulation des Devisenhandels, 
insbesonderedurchdenEinsatzvonspeziellerSoftware
aufderhauseigenenHandelsplattform„Autobahn“
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhangmitdenGeldwäschevorwürfeninRussland
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit Verstößen gegen politische Sanktionen, 
insbesonderegegendieRusslandSanktionen,welchedie
USA und die EUinderUkraineKriseverhängthaben
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit dem sog. CO2Skandal
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit der Manipulation des Marktindexes für 
sogenannteSwapGeschäfte(Isdafix)
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit der Manipulation des Edelmetallhandels
 – BehördlichePrüfungenundRechtsstreitigkeitenimZu
sammenhang mit dem Verstoß gegen steuerrechtliche 
Vorschriften,z.B.derAnsprüchedesUSBundesstaates
VirginiawegenBetrugsundVerstoßesgegendenVirginia
FraudAgainstTaxpayersAct

zuprüfen,obdieinKonzernabschlüssenzum31.Dezember
2011,zum31.Dezember2012,zum31.Dezember2013,zum
31.Dezember2014und/oderzum31.Dezember2015gebil
detenRückstellungenundHaftungsverhältnisse/Eventual
verbindlichkeiten das erforderliche vorgegebene Maß unter 
BerücksichtigungallerzumZeitpunktderAufstellungdes
jeweiligenKonzernabschlussesbekanntenundindenMe
diengenanntenProzessundaufsichtsbehördlichenRisiken
unterschreiten.Hierbeiistinsbesonderezuprüfen,ob

 – angemesseneAnsatzkriterienaufRückstellungen,Haftungs
verhältnisse/EventualverbindlichkeitenundEventualforde
rungen angewendet wurden,
 – dieBewertungvonRückstellungensowieHaftungsverhält
nisse/EventualverbindlichkeiteninBezugaufdievorge
nanntenThemenbereichedemBetragentspricht,umdie
VerpflichtungenamBilanzstichtagzuerfüllen,
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 – ausreichendeInformationenimKonzernanhangderAb
schlüsseoffengelegtwurden,umdasAusmaßvonnicht
unwahrscheinlichenMittelabflüssenausRechtsstreitig
keiten,Aufsichtsthemenund/oderbehördlichePrüfungen
undderEinflussdieserRechtsrisikenaufdieErtragsund
Vermögenslage einschließlich der hiermit verbundenen 
UnsicherheitenundherangezogenenBewertungsgrund
lagen (IAS1.125i.V.m.IAS 1.129 sowie IAS37.85f)hinrei
chendzuverdeutlichen.Weiterhin,obesdenAdressaten
ermöglichtwird,zudenRückstellungen,derenArt,Höhe,
Entwicklung,zeitlicherAnfall,UnsicherheitenundAnnah
mensowieErstattungen(Rückgriffsrechte)zuverstehen
(IAS37.85f.)und
 – ausreichendeInformationenimKonzernanhangderAb
schlüsseangegebenwordensind,fürwelcheRechts
risiken wegennichtverlässlicherSchätzungkeineRück
stellungenangesetztwurden(IAS37.26)undfürwelche
Rechtsstreitigkeiten,Aufsichtsthemenund/oderbehörd
lichePrüfungen,Eventualverbindlichkeitenquantifiziert
odernurverbalerläutertwordensind(IAS37.86)sowie,ob
dieVoraussetzungendesIAS37.92füreinenVerzichtauf
die von IAS37.85f.gefordertenAngaben,vorliegenund
entsprechendimKonzernanhangbegründetwordensind.

SoweitdieAnzahlderFälleineinemdervorgenanntenbe
kanntenProzessundaufsichtsbehördlichenRisikendasver
tretbare Maß der Prüfung übersteigt, kann sich die Sonder
prüfungaufdiegrößtenEinzelfällebzw.Fallgruppenbe
schränken.DabeisollsichderUmfangderPrüfungaufdie
größtenEinzelfällebzw.FallgruppenbiszueinerAbdeckung
inHöhevon80%derfüralleProzessundaufsichtsbehörd
lichenRisikenzurückgestelltenBeträgebeschränken.

Es wird vorgeschlagen, als Sonderprüfer 

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr. Marian Ellerich
c/oPKFFasseltSchlagePartnerschaftmbB
Schifferstr.210,
47059Duisburg

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferDr.Marian
EllerichdasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnDiplomVolkswirt,Wirtschaftsprüfer,Steuerberater
Markus Morfeld
c/oRoeverBroennerSusatMazarsGmbH&Co.KG, 
WirtschaftsprüfungsgesellschaftSteuerberatungs
gesellschaft
Rankestraße 21, 
10789Berlin

ersatzweisefürdenFall,dassderSonderprüferMarkus
MorfelddasAmtnichtannehmenkannoderwill:

HerrnWirtschaftsprüfer,Steuerberater
Dr.WolfgangRuss
c/oEbnerStolzMönningBachem
WirtschaftsprüferSteuerberaterRechtsanwälte
PartnerschaftmbB
Kronenstraße30,
70174Stuttgart

zubestellen.

DerSonderprüferkanndieUnterstützungvonfachlichquali
fiziertenPersonen,insbesonderevonPersonenmitKennt
nisseninderBuchführung,imRechnungswesen,imAktien
undSteuerrecht,und/odervonPersonenmitKenntnissen
in derBranchederGesellschaftheranziehen.

Begründung:

1. Konzernabschluss

AufKonzernebenesindnachIAS37Rückstellungenfürden
potenziellenEintrittvonVerlustenzubilden,wenneine
gegenwärtigeVerpflichtungauseinemEreignisinderVer
gangenheitentsteht,diewahrscheinlichzueinemMittel
abflussführtundverlässlichgeschätztwerdenkann.Dies
betrifftRückstellungeninsbesonderefürRisikeninBezug
auf aufsichtsrechtlicheVerfahrenundRechtsstreitigkeiten.
WenneinMittelabflussnichtwahrscheinlichist,dürfenkeine
Rückstellungen gebildet werden. In diesem Fall müssen aber 
fürmöglicheVerpflichtungen,derenEintrittnichtgänzlich
unwahrscheinlich ist, sogenannte Eventualverbindlichkeiten 
ausgewiesenwerden.AuchhieristdermöglicheVerlustzu
schätzen,wobeidieRechnungslegungsgrundsätzedavon
ausgehen,dassbisaufäußerstselteneFälleeineverlässliche
Schätzungmöglichist.IndieBeurteilungdesGradesder
WahrscheinlichkeiteinerInanspruchnahmegehteineViel
zahlvonFaktorenein,zudenenderStanddesVerfahrens,
dieErfahrungdesKonzernsundbekannteErfahrungenDrit
terinvergleichbarenFällen,wiezumBeispielVergleiche
andererBankenundAufsichtsbehördensowieGutachten
undEinschätzungenvonRechtsberaternundandererFach
leute, gehören. 

WeiterhinsindnachIAS37umfangreicheAngabenundBe
schreibungenz.B.zuArt,zeitlichenAnfall,Unsicherheiten,
AnnahmensowieErstattungenzumachen(IAS37.85f).
ZudemsindbeimitderSchätzungdeszukünftigenMittel
abflussesverbundeneUnsicherheitensowiediefürdie
SchätzungherangezogenenBewertungsgrundlagennach
IAS1.125i.V.m.IAS 1.129 sowie IAS37.85fimKonzernanhang
anzugeben.InäußerstsehrseltenenFällenkannaufgewisse
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Angabenverzichtetwerden,soferndieOffenlegungsolcher
InformationendenAusgangdesVerfahrensstarkbeein
flussenwürdeunddiesimKonzernanhangbegründetwird
(IAS37.92).

DerKonzernabschlusshatunmittelbareAuswirkungenauf
denJahresabschluss.FernerhatundhattederKonzern
abschlussunmittelbareAuswirkungenaufdieandieMitglie
der des Vorstands und an die Mitarbeiter der Deutschen 
BankzuzahlendeVergütung.SoerhaltenMitgliederdesVor
standsseitdem01.Januar2013beispielsweiseeinevariable
Vergütung,dieauszweiKomponentenbesteht,demAnnual
PerformanceAwardunddemLongTermPerformanceAward.
60%desAnnualPerformanceAwardBetragshängenvon
konzernübergreifendenZielen/Messgrößenab.

2. Rechtsstreitigkeiten und behördliche Strafverfahren

InderNichtberücksichtigungbzw.derUnterdotierungder
RückstellungenoderEventualverbindlichkeitenfürProzess
risikenliegteinwesentlicherAnsatzbzw.Bewertungsfehler,
weildurchdieunterlassenenRückstellungenbzw.Angabe
derEventualverbindlichkeiteneinebedeutsameVeränderung
desBildesvonderVermögens,FinanzundErtragslage
 einhergeht. Die Risiken aus und im Zusammenhang mit 
Rechtsstreitigkeiten (USAVerfahrenetc.)und/oderdenver
schiedenen behördlichen Ermittlungsverfahren (Libor, Euri
bor, CO2Zertifikate,CumExVerfahrenetc.)belaufensich
nachPresseinformationenauf–biszu–20Mrd.Euro.Die
VerurteilungswahrscheinlichkeitinBezugaufdieseVer
fahrenistnichtoffengelegt,abernachallemwasman
lesen undhörenkann,überwiegendwahrscheinlich.Die
DeutscheBankhatdamitwomöglichentgegenanerkannter
RechnungslegungsgrundsätzekeineausreichendenRück
stellungenund/oderEventualverbindlichkeitenalsRisikovor
sorge vorgesehen. So hat der CFOMarcusSchenckerstkürz
lichanlässlichderBilanzpressekonferenzam28.Januar2016
sinngemäßfolgendeAussagegetätigt:

 – �Rückstellungen�werden�nur�in�dem�Umfang�gebildet,�als�die�
Kapitalquote�der�Deutschen�Bank�dies�erlaubt.

DieBedeutungderRückstellungenfürdieDeutscheBankhat
derVorstandsvorsitzendeCryanimRahmenderBilanzpres
sekonferenzam28.Januar2016sinngemäßwiefolgtbetont:

 – �Die�Rückstellung�in�Höhe�von�EUR�1,2�Milliarden,�die�im�vier-
ten�Quartal�gebildet�wurde,�betraf�keine�neuen�Sachverhalte,�
die�sich�erst�im�vierten�Quartal�ergeben�hätten.�Sie�ist�im�
Wesentlichen�auf�eine�Neubewertung�bestehender�Rückstel-
lungen�zurückzuführen.
 – �Ursache�hierfür�ist,�dass�die�Deutsche�Bank�neue�Informatio-
nen�hatte,�insbesondere�in�Bezug�auf�die�US�Mortgages�und�
ein�neues�Gesetz�des�Department�of�Justice.

 – �Zudem�sind�in�ein�oder�zwei�Fällen�aus�Eventualverbindlich-
keiten,�die�deshalb�um�EUR�2,2�Milliarden�gesunken�sind,�
Rückstellungen�gebildet�worden.�Nach�Rücksprache�mit�
ihren�Rechtsanwälten,�hat�die�Deutsche�Bank�beschlossen,�
Vergleichsmöglichkeiten�zu�sondieren.�Deshalb�sind�nach�
den�Rechnungslegungsvorschriften�nunmehr�Rückstellun-
gen�auszuweisen�und�eine�Betrachtung�als�Eventualverbind-
lichkeiten�ist�nicht�mehr�möglich.
 – �Herr�Cryan�hat�hierzu�ausgeführt:�„Es�gibt�einfach�Fälle,�wo�
es�im�Interesse�der�Bank�ist,�das�jetzt�einfach�vom�Tisch�zu�
bekommen,�weil�man�auch�nicht�weiß,�wie�die�Gerichte�
reagieren.�Und�dann�ist�es�richtig�für�die�Bank,�zu�versuchen,�
sich�zu�vergleichen�und�wenn�ein�Vergleich�die�richtige�
�Option�wird�–�unserer�Vorstellung�nach�–�und�wir�auch�einen�
Betrag�im�Hinterkopf�haben,�dann�ist�das�als�Rückstellung�
auszuweisen.“

VordemHintergrunddernachderAuffassungderOrgane
derDeutschenBankoffensichtlichbeliebigerscheinenden
VerpflichtungzurBildungvonRückstellungeninAbgrenzung
zumAusweisvonEventualverbindlichkeitenistdieÜber
prüfungderRückstellungsbildungderletztenJahredurch
einenobjektivenSonderprüferdringendgeboten.Diedamit
überJahrevorgenommeneunzureichendeBerücksichtigung
derbestehendenRisikenbeiderBemessungderRückstel
lungenbzw.Eventualverbindlichkeitenergibtsichauchaus
denAngabenderDeutschenBankimRahmenderHauptver
sammlung2013.SohatSie–mehrfach–aufFragenzuden
Gesamtrisiken ausgeführt:

Krause:�Wir�erfassen�nicht�die�Summe�alle�bezifferten�Klage-
forderungen�aus�den�Gründen,�die�wir�heute�schon�ausgeführt�
haben.�Auch�da�wiederhole�ich�mich�und�kann�es�auch�noch�
mal�wiederholen:�Wir�erfassen�diese�Zahl�nicht,�weil�sie�keine�
aussagekräftige�Information�über�die�Risiken�der�Bank�gibt.

WiesolleineordnungsgemäßeRückstellungsbildungvorge
nommenwerden,ohnedasshierbeialsAusgangspunktauf
die konkrete Höhe der geltend gemachten „bezifferten“ For
derungenabgestelltwird.Alleindurchdiesendogmatischen
FehlerimAusgangspunktwirdbelegt,dassdieRückstellungs
bildungderDeutschenBankfürGerichtsverfahrenund
behördlicheErmittlungsverfahrennichtdemordnungsgemä
ßenStandardentspricht.EntsprechendesgiltfürdenAnsatz
unddieBemessungvonEventualverbindlichkeiten.

NachdenAngabenderDSWDeutscheSchutzvereinigungfür
Wertpapierbesitze.V.zumJahresundKonzernabschluss
zum31.Dezember2014bestandengegenüberderDeutschen
BankRückkaufsforderungenvonHypothekenkreditenzum
31.Dezember2014inHöhevon4,8MilliardenUSDollar,für
welchedieDeutscheBankRückstellungenlediglichinHöhe
von813MillionenUSDollarbilanzierthatte.Nacheigenen
AngabenwurdenindenJahren2011bis2013keinesolchen
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Haftungsansprüchebilanziert,obwohldieAnsprüchezudie
sem Zeitpunkt bereits geltend gemacht worden waren. Ins
gesamthatdieDeutscheBankbiszum31.Dezember2014
RückkäufefürKreditemiteinemursprünglichenKreditbetrag
inHöhevon5,3MilliardenUSDollargetätigt,Vereinbarungen
übereinenVerzichterzieltoderAnsprücheaufandereWeise
beigelegt,wodurchdieDeutscheBanknacheigenenAn
gabenvonmöglichenAnsprüchen,dieausdenKreditverkäu
fenresultierenkönnten,inHöhevonca.72,9MilliardenUS
Dollar freigestellt wurde. Die gebildeten Rückstellungen in 
Höhevon813MillionenUSDollarreichtenhierfürersichtlich
nichtaus.WeitereRückkaufsforderungenvonHypotheken
krediteninBezugaufdieverkauftenHypothekenkreditesind
überwiegendwahrscheinlich.IndenletztenJahrenwurde
eineVielzahlvonstrafundaufsichtsbehördlichenErmittlun
gengegendieDeutscheBankgeführtmitderFolgevon
exorbitantenZahlungsverpflichtungen.Esbestehenerheb
licheZweifel,obdieDeutscheBankdiebestehendenRisiken
stets in Übereinstimmung mit dem geltenden Recht in den 
Jahresund/oderKonzernabschlüssenderJahre2011bis
2015abgebildethat.DieSonderprüfungisterforderlich,um
die verschiedenen Themenkomplexe im Interesse der 
DeutschenBankundderAktionäreaufzuklärenundweitere
Vermögensschädenggf.abzuwenden.

Die Ergebnisse der Sonderprüfung sollen in einem schriftli
chenPrüfungsberichtzusammengefasstwerden.DerVor
standderDeutscheBankAG soll den schriftlichen Sonder
prüfungsberichtabEinberufungderordentlichenHaupt
versammlung2017denAktionärenderDeutscheBankAG 
aufderInternetseitederDeutscheBankAGzugänglich
machen. In dem schriftlichen Prüfbericht soll der Sonderprü
fererklären,obdievonihmerbetenenAuskünfteerteilt
und dievonihmanfordertenUnterlagenvorgelegtwurden
undoberbeiderArbeitbehindertwurde.

FrankfurtamMain,imApril2016
Der Vorstand
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